
Über das Internet können Hersteller von Smartphones oder Autos auf
unseren Besitz zugreifen und uns verwehren, diesen zu nutzen. Wie
sich die rechtlichen Vorschriften an die Möglichkeiten und Heraus-
forderungen anpassen müssen, erforscht Nicolas Sander in seiner
Doktorarbeit. Foto: Bacho Foto, stock.adobe.com
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EDITORIAL

Zehn Jahre
Forschung und
Wissenschaft

für Sie
Seit zehn Jahren geben wir Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, Einblicke in die Forschung an der Uni-
versität Augsburg. Mit dieser 20. Ausgabe unserer
Veröffentlichung in der Augsburger Allgemeinen
erhalten Sie wieder viele interessante Informatio-
nen rund um aktuelle Wissenschaftsthemen.
Denn: Forschung erfolgt nicht zum Selbstzweck.
Erkenntnisse für die Gesellschaft zugänglich zu
machen, ist uns ein besonderes Anliegen. Diesen
Transfer von Wissen verfolgt die Universität
Augsburg auf unterschiedlichen Wegen. Die Bei-
lage „Wissenschaft und Forschung“ ist einer da-
von.
Zudem gibt es über das Jahr viele verschiedene
Gelegenheiten, Einblicke in unsere Forschungs-
gebiete zu erhalten. Diese Angebote finden vor
Ort auf unserem Campus, an verschiedenen
Standpunkten in der Innenstadt oder digital statt
und richten sich an unterschiedliche Zielgruppen.
Von Kindern über Studieninteressierte bis hin zur
breiten interessierten Öffentlichkeit: Von Kon-
zerten bis Podiumsdiskussionen ist alles dabei.
Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Besuchen Sie für einen Überblick unseres Veran-
staltungsprogramms gerne unsere Website.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen Ihre
Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel
Präsidentin der Universität Augsburg
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Stadtwerke Augsburg der
Klausel im Fall Renault. Aber
wie geht das deutsche Recht
mit Besitz im Zeitalter der Di-
gitalisierung um? Eine rechtli-
che Soforthilfe für Betroffene
könnten die Vorschriften zum
Besitz(schutz) im Bürgerli-
chen Gesetzbuch bieten.

Batterien und E-Autos
statt Pferde und
Kutscher
„Diese sind jedoch über 120
Jahre alt. Als Fels in der
Brandung stehen sie seit ih-
rem Inkrafttreten unverän-
dert im Bürgerlichen Gesetz-
buch. Der historische Gesetz-
geber diskutierte über Pferde
und Kutscher, nicht über
Batterien und E-Autos“, sagt
der Rechtswissenschaftler
Nicolas Sander. Daher befasst
er sich in seiner Doktorarbeit
am Lehrstuhl für Bürgerli-
ches Recht von Prof. Dr. Ra-
phael Koch mit der aktuellen
Frage.
„Das rechtliche Grundpro-
blem der modernen Fallvaria-
nten ergibt sich aus der Digita-
lisierung dieser vormals analo-

Wenn die Autovermietung
das Fahrzeug

per Mausklick abschaltet
Wie sich rechtliche Aspekte zum Thema Besitz im Zeitalter der Digitalisierung

verändern und sich die gesetzlichen Vorgaben anpassen müssen.
Ob Smartphone oder Auto –
Hersteller wie Apple und Re-
nault haben über die Internet-
oder Mobilfunkverbindung
auch nach dem Verkauf bezie-
hungsweise der Vermietung
häufig selbst noch einen digi-
talen Zugriff auf ihr Produkt.
Diese Zugangsmöglichkeit
kann mit einer Sperroption
einhergehen. Für Aufsehen
sorgte jüngst der Fall Renault.
Der Hersteller vermietete
Elektrobatterien für seine
Elektroautos. Zahlte der Kun-
de nicht, wurde die Wieder-
aufladefunktion der Batterie
gesperrt.

Wenn die Batterie des
E-Autos gesperrt wird
Darf das Unternehmen das?
Der Bundesgerichtshof ver-
neinte diese Frage im konkre-
ten Fall, lieferte aber kaum
klare Leitlinien für die
Rechtsanwendung in ähnli-
chen Fällen. Dabei haben sich
Sperrmöglichkeiten längst ih-
ren Weg in unser Alltagsleben
gebahnt. So ähneln zum Bei-
spiel die Geschäftsbedingun-
gen für das Carsharing der

gen Sachverhalte. Renault
muss keinen Mitarbeiter mehr
vorbeischicken, um die Batte-
rie vor Ort abzuklemmen, es
reicht ein Mausklick aus der
Ferne“, so Sander. Nicht den
konkreten Einzelfall zu regeln,
sondern in wenigen Worten
den allgemeinen Rechtsgedan-
ken festzuhalten, stelle eine
Kunst der Gesetzgebungstech-
nik dar. Berücksichtigt werden
müsse aber auch, dass nicht
sämtliche Situationen gleich
behandelt werden. Ein Bei-
spiel: Über die „Wo ist?“-App
kann der Eigentümer sein
iPhone sperren, wenn der
Dieb (Besitzer) mit dem
Smartphone entwischt ist.
Eine rechtlich kohärente
Grundlage für die vermeint-
lich klare Beantwortung sol-
cher Fragen wie auch für di-
verse Grenzfälle zu finden,
steht im Zentrum der Doktor-
arbeit des Rechtswissenschaft-
lers. „Eine zeitnahe Aktuali-
sierung des rechtlichen Rah-
mens ist hier dringend nötig“,
so Sander. Dazu hofft er, mit
seinen Forschungsergebnissen
einen Beitrag zu leisten. mh

Die digitale Zukunft des
bayerischen Städtetourismus

Bei smarten Technologien ist noch viel Entwicklungsspielraum.
Apps, Webseiten oder WLAN
sind für viele gängige Werk-
zeuge. Bei Virtual Reality oder
Chatbots entstehen die ersten
Fragezeichen, bei Beacons oder
Serious Games werden eindeu-
tig Kenntnisgrenzen erreicht

und bei Robotik oder Cloud
Computing wird das Verständ-
nis schwieriger. Die Digitali-
sierung mit einer ständig wach-
senden Vielfalt an technologi-
schen Anwendungen ist die
Zukunft, auch im Tourismus.

Das Bayerische Zentrum für
Tourismus fördert Projekte
der Tourismusforschung, da-
runter STIBS (Smart Tourism
in Bayerns Städten) der Uni-
versität Augsburg unter der
Leitung von PD Dr. Markus

Hilpert. Die Grundsatzfrage
lautet: Wie „smart“ ist der
bayerische Städtetourismus?
Das Projekt hat vorhandene
wie geplante Aktivitäten der
Städte Augsburg, Ingolstadt,
München, Nürnberg und Re-

gensburg untersucht, mit dem
Schwerpunkt auf der Anbie-
ter-Seite. Der Lehrstuhl für
Humangeographie und Trans-
formationsforschung hat dafür
Interviews im Sport-, Kunst-
und Kulturbereich, bei Mes-
se- und Mobilitätsanbietern
sowie in Hotellerie- und Gas-
tronomiebetrieben durchge-
führt.

Große Unterschiede
in den Städten
Technologieeinsatz, Datennut-
zung und Vernetzungen sind
Teilaspekte der wissenschaftli-
chen Analyse, ebenso wie ein
internationaler Vergleich. Was
sich abzeichnet, fasst Dokto-
randin Christina Graß so zu-
sammen: „Bei den Akteuren in
den Städten bestehen große
Unterschiede, wie die Digitali-
sierung vorangetrieben wird.
Hinderungsgründe sind Kos-
ten, Schwierigkeiten bei der
Umsetzung sowie eine generel-
le Unsicherheit gegenüber neu-
en Technologien.“
Dabei könnten sie nicht nur
helfen, die Wettbewerbsfähig-
keit und Ressourceneffizienz
zu stärken, erklärt Graß:
„Touristen sind mittlerweile
deutlich aufgeschlossener. Der
Trend geht dahin, ihr Reiseer-
lebnis stärker nach individuel-
len Bedürfnissen zuzuschnei-
den.“ Um dies zu gewährleis-
ten, fehlt es bisher jedoch an
offenen Datenstrukturen, auf
die alle Akteure zugreifen
können. Die Möglichkeiten
sind da, der Smart Tourism
steht jedoch in Bayern, aber
auch international erst am An-
fang einer notwendigen Ent-
wicklung. ds

Im bayerischen Tourismus werden die Verarbeitung großer Datenmengen und hochwertige, digitale Angebote für Städtereisende in Zukunft an
Bedeutung gewinnen müssen. Grafik: Pixabay, Christina Graß
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